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Kleine Anfrage 4406 
 
der Abgeordneten Anja Butschkau   SPD 
 
 
B54-Anschlussstelle Dortmund-Rombergpark: Ignoriert Straßen.NRW amtliche 
Anordnungen? 
 
Bereits in den Kleinen Anfragen 1716 vom 18.04.2023 und 3618 vom 05.04.2024 erfragte ich 
den aktuellen Sachstand zu Sicherheitsmaßnahmen für Radfahrende an der B 54 -
Anschlussstelle Dortmund-Rombergpark. Bereits 2018 ordnete die Stadt Dortmund als 
zuständige Straßenaufsichtsbehörde hierfür mehrere Maßnahmen an. Nach mehreren 
Unfällen mit Verletzten wurden diese im Jahr 2021 ergänzt.  
 
All diese Maßnahmen wurden viele Jahre lang vom Landesbetrieb Straßen.NRW nicht 
realisiert. Erst nach besagter Kleiner Anfrage 1716 wurde auf Anweisung des 
Landesverkehrsministers ein Teil der Anordnungen umgesetzt. Nicht umgesetzt wurde die 
Erneuerung der Fahrbahnmarkierungen, die eine Sperrfläche auszeichnen. Diese erfolgte erst 
nach der zweiten Kleinen Anfrage 3618.  
 
Wie sich nun herausstellte, wurde aber auch dieses Mal die Anordnung nicht wie angeordnet 
umgesetzt. Statt einer Ausstattung mit haptischen und akustischen Signalen erfolgte lediglich 
eine einfache Farbmarkierung, die bereits in der Vergangenheit von vielen Autofahrenden 
ignoriert wurde. 
 
Vor diesem Hintergrund frage ich: 
 
1. Inwiefern sind Landesbehörden und landeseigene Betriebe an Anordnungen der 

Kommunen gebunden? 
 
2. Welche Sanktionen stehen den Kommunen zur Verfügung, um Anordnungen gegenüber 

Behörden des Landes und landeseigener Betriebe durchzusetzen? 
 
3. Welche Sachgründe gibt es für die Ignorierung der angeordneten Maßnahme zur 

Ausstattung der Fahrbahnmarkierung mit haptischen und akustischen Signalen an der 
B 54 -Anschlussstelle Rombergpark? 

 
4. Welche Kommunikation gab es in der Angelegenheit zwischen Stadt Dortmund und dem 

Landesbetrieb Straßen.NRW seit 2018? (Bitte aufschlüsseln nach Datum, Form und 
Inhalt der Kommunikation.) 

 
5. Wird der Landesverkehrsminister sich dafür einsetzen, dass die benannte Anordnung 

wie angeordnet umgesetzt wird? 
 
Anja Butschkau 


